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Armee nachhaltig zu sichern und die Anzahl der Zulassungen zum Zivildienst substantiell zu senken und 
erscheint vor diesem Hintergrund unverhältnismässig. Die Ergebnisse des Berichts zum 
Dienstpflichtsystem vom 15. März 2016, wonach der Zivildienst die Armeebestände durch die Zulassung 
zum Zivildienst nicht gefährde, müssten transparent in die Erörterungen über den mutmasslichen 
Handlungsbedarf eingebunden werden. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Artikel 4a Buchstabe e 
und Artikel 8 Absatz 1 mit Blick auf die Eignung und die Erforderlichkeit kritisch zu beurteilen sind, weil 
unklar ist, ob sie die Armeebestände nachhaltig zu sichern vermögen. 
 
Zur Verfassungs- und Rechtmässigkeit haben 2019 in langen Gesprächen schliesslich konsolidierte 
Formulierungen Eingang in die Botschaft gefunden. Wir sehen im vorliegenden Geschäft keinen Anlass, 
von diesen zwischen den den betroffenen Departementen erarbeiteten Formulierungen abzuweichen. Wir 
beantragen daher, von den Formulierungen sowohl zur Vereinbarkeit mit den Grundrechten wie auch zur 
Vereinbarkeit mit den internationalen Verpflichtungen, wie sie vom Bundesamt für Justiz vormals beantragt 
und in der Botschaft festgehalten wurden, nicht abzuweichen.  
 
Für die Vereinbarkeit mit den Grundrechten: 
 
Die vorgeschlagenen Änderungen des ZDG werden aus verfassungsrechtlicher Sicht insgesamt als 
zulässig beurteilt. Bei den Massnahmen nach Artikel 4a Buchstabe e und Artikel 8 bestehen gewisse 
verfassungsrechtliche Bedenken (vgl. unten). Das verfassungsmässige Recht, zivilen Ersatzdienst zu 
leisten, bleibt unangetastet, wobei zu berücksichtigen ist, dass keine Wahlfreiheit zwischen Militär- und 
Zivildienst besteht. 
Für die Massnahmen nach Artikel 4a Buchstabe e und Artikel 8 stellt sich die Frage der 
Verfassungsmässigkeit mit Blick auf den Grundsatz der Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2 BV) und 
bezüglich des Rechtsgleichheitsgebotes (Art. 8 BV). Die Massnahme nach Artikel 8 kann nämlich 
bewirken, dass der Faktor 1,5 (Dauer des Zivildienstes im Vergleich zum Militärdienst) in Abhängigkeit vom 
Zeitpunkt des Wechsels zum Zivildienst auf maximal 37,5 ansteigt. Im vorparlamentarischen Verfahren 
wurden daher teilweise Zweifel laut, ob die erwähnten Massnahmen geeignet und insbesondere 
erforderlich sind, um die Armeebestände nachhaltig zu sichern und die Anzahl der Zulassungen zum 
Zivildienst substanziell zu senken. Dies unter anderem deshalb, weil der Zivildienst nur einer der Faktoren 
ist, die Auswirkungen auf den Armeebestand haben und die Massnahmen nur präventiv mit Blick auf eine 
mögliche Gefährdung des Sollbestandes umgesetzt werden, die mittelfristig nicht ausgeschlossen werden 
kann. 
 
Für die Vereinbarkeit mit den internationalen Verpflichtungen: 
 
Es ist an folgender Formulierung festzuhalten: Die vorgeschlagene Massnahme 1 ermöglicht 
Zivildienstleistungen, die in Einzelfällen insgesamt weit mehr als doppelt so lange wie der Militärdienst 
dauern. Der UNO-Menschenrechtsausschuss hat wiederholt eine Verletzung der Artikel 18 und 26 des 
UNO-Paktes über die bürgerlichen und politischen Rechte (SR 0.103.2) (Diskriminierungsverbot) 
festgestellt in Fällen, in denen der zivile Ersatzdienst das Doppelte des Militärdienstes betrug (Young-Kwan 
Kim et consorts c. République de Corée, communication n° 2179/2012, constatations du 15.10.2014, § 7.3; 
Vernier et Nicolas c. France, communication n° 690 et 691/1996, constatations du 11.07.2000, § 10.4, 
http://juris.ohchr.org/; weitere Beispiele bei Manfred Nowak, CCPR Commentary, 2nd ed. 2008, N 29 ad 
Art. 8 und N 29 ad Art. 26. Vgl. auch Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Urteil vom 7. Juli 2011 
in Sachen Bayatyan gegen Armenien (Grosse Kammer), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105610.). 
Insofern stellt sich die Frage der Vereinbarkeit von Massnahme 1 mit den Anforderungen des Paktes. Bis 
heute hat jedoch kein Gericht darüber befunden, ob im konkreten Beschwerdefall die Erhöhung auf einen 
Faktor von maximal 37,5 dem Diskriminierungsverbot standhalten würde. Der Bundesrat erachtet es daher 
als vertretbar, dass mit Massnahme 1 ab einem gewissen Zeitpunkt (nämlich nach Absolvierung der RS) 
höhere Anforderungen an den Tatbeweis gestellt werden. 
 
Uns ist es insbesondere und jedenfalls ein Anliegen, die verfassungs- und völkerrechtlichen 
Fragen  transparent aufzuzeigen, die im Rahmen der geplanten Gesetzesrevision mit den Massnahmen 1 
und 3 einhergehen. Die Neuformulierungen im erläuternden Bericht weisen von Beginn auf eine 
Rechtskonformität hin, ohne die verfassungsrechtlichen Fragen aufzufächern und somit die Tiefe der sich 
in rechtlicher Hinsicht stellenden Fragen betreffend grundlegender Punkte wie der Verhältnismässigkeit 
kritisch aufzuzeigen. Bei den vorgeschlagenen neuen Formulierungen, sollten sie übernommen werden, ist 
darauf zu achten, dass die öffentlichen Interessen für die erwähnten Massnahmen klar und deutlich 






